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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

 

Thüringer 

Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 
99423 Weimar 
 
www.thueringen.de 
 
Besuchszeiten: 
Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 
 13:30-15:30 Uhr 
Freitag: 08:30-12:00 Uhr 
 
Bankverbindung: 

Landesbank 
Hessen-Thüringen (HELABA) 
IBAN: 
DE80820500003004444117 
BIC: 
HELADEFF820 

Informationen zum Umgang mit Ihren 
Daten im Thüringer Landesverwaltungs-
amt finden Sie im Internet unter: 
www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Planungsbüro Dr. Weise GmbH 
Kräuterstraße 4 
99974 Mühlhausen 
 
-nur per E-Mail- 

Ihr Zeichen: 

 
 

Ihre Nachricht vom: 

06.04.2023 

 
Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 
5090-340-4621/3480-1-
45840/2023 
 

Weimar 
11.05.2023 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in städtebaulichen Verfahren  

nach § 4 Abs. 1 BauGB  

 

Stellungnahme zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs- 

planes der Stadt Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, für das Gebiet  

"PV-Freiflächenanlage Thamsbrücker Landstraße Garnision II"  

(Planstand: 09.01.2023) 

 

2 Anlagen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch o. g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landesver- 
waltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 
 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1) 
2. Beachtung des Entwicklungsgebotes nach § 8 BauGB (Anlage 2) 

 
In der Anlage 2 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungs- 
rechtliche Hinweise. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 

Referatsleiter 
(ohne Unterschrift, da elektronisch gezeichnet)  

 
 

 

 

 

 

http://www.thueringen.de/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
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Anlage 1 zum Schreiben von 11.05.2023  

(Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Bad Langensalza " "PV-Freiflächenanlage Thamsbrücker Land-

straße Garnision II", AZ: 5090-340-4621/3480-1-45840/2023) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raum-

ordnung 

 
 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustim-

mung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 
a) Einwendungen 
b) Rechtsgrundlage 
c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung (z.B. 

Ausnahmen oder Befreiungen) 
 
2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 
b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

 
3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkun-
gen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 
 
4. ☒ Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe 
des Sachstands   

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu 
dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
 

Die Stadt Bad Langensalza beabsichtigt an der Thamsbrücker Landstraße die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) 
zu schaffen. Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 58/6 der Flur 6 in der Gemarkung 
Bad Langensalza mit ca. 6,3 ha Fläche. 
 
Die Fläche ist im Rahmen der Standortkonzeption PV-FFA der Stadt Bad Langensalza als 
eine der für die Errichtung von PV-FFA geeigneten und für die Realisierung vorgesehenen 
Flächen ermittelt worden. Da diese Konzeption und ihre Ergebnisse aus raumordnerischer 
Sicht nachvollziehbar sind, bestehen keine grundsätzlichen raumordnerischen Bedenken. 
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Anlage 2 zum Schreiben von 11.05.2023  

(Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Bad Langensalza " "PV-Freiflächenanlage Thamsbrücker Land-

straße Garnision II", AZ: 5090-340-4621/3480-1-45840/2023) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebots gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 
 
Auch vorhabenbezogene Bebauungspläne sind entsprechend § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der Flächennutzungsplan und die daraus zu entwi-
ckelnden Bebauungspläne stellen die stufenweise Verwirklichung der planerischen Ord-
nung und Entwicklung für das Gemeindegebiet dar. Die kleinräumige Bebauungsplanung 
soll aus einer in sich stimmigen planerischen Gesamtkonzeption für das ganze Gemeinde-
gebiet entwickelt werden.  
 
Nach den Ausführungen auf der Seite 9 und 10 der Begründung soll die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans parallel zur Aufstellung des Flächennutzungsplans 
für die Stadt Bad Langensalza erfolgen, wobei das hier beabsichtigte Vorhaben noch nicht 
im 1. Entwurf des Flächennutzungsplans (Stand März 2020) berücksichtigt ist. Für einen 2. 
Entwurf zum Flächennutzungsplan, der dann auch die hier geplante Photovoltaik-
Freiflächenanlage (PV-FFA) berücksichtigt, soll 2023 eine erneute Träger- und Öffentlich-
keitbeteiligung stattfinden.  
 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann bei inhaltlicher Überein-
stimmung der planerischen Aussagen grundsätzlich im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 
Satz 1 BauGB erfolgen. Das Parallelverfahren zeichnet sich dadurch aus, dass eine inhaltli-
che und zeitliche Abstimmung zwischen vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung 
gewollt sein muss und auch tatsächlich stattfindet. 
 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit sollte daher ein Planausschnitt des zukünftigen Flächen-
nutzungsplanentwurfes, der die hier geplante PV-FFA in seinen Darstellungen berücksich-
tigt, in der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan beigefügt werden. Ein 
einfacher Verweis auf eine Darstellung des Flächennutzungsplanes ist grundsätzlich nicht 
ausreichend.  
 
Unabhängig davon sind mit den Darstellungen auf Ebene des Flächennutzungsplans eige-
ne, inhaltliche Fragen verbunden, die sich nur aus der gesamtgemeindlichen Perspektive 
beantworten lassen. So ist im Rahmen des Flächennutzungsplans nicht nur die städtebauli-
che Entwicklung der Einzelplanung, sondern die gesamtgemeindliche Entwicklung in den 
Blick zu nehmen.  
 
Zwischenzeitlich lag dem Thüringer Landesverwaltungsamt eine Standortkonzeption für PV-
FFA im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Bad Langensalza 
mit Planstand vom 01.07.2022 vor. Zu dieser Standortkonzeption hat das Thüringer Lan-
desverwaltungsamt mit Schreiben vom 04.11.2022 Stellung genommen und festgestellt, 
dass die Vorgehensweise zur Ermittlung der grundsätzlich geeigneten Flächen und die wei-
teren planerischen Entscheidungen zu diesen Flächen plausibel und nachvollziehbar sind. 
 
Die hier beabsichtigte Planung ist in der o. g. Standortkonzeption als Prüffläche „PV 14“ und 
„PV 15“ enthalten und soll im Flächennutzungsplan als Sondergebiet PV-FFA dargestellt 
werden. Insoweit bestehen hinsichtlich der notwendigen Übereinstimmung der Planung mit 
gesamtgemeindlichen, städtebaulichen Planungszielen keine Bedenken.  
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Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planverfahren  
 
1. Im vorliegenden Fall wurde in der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 1 BauGB im Amtsblatt der Stadt Bad Langensalza auch die Adresse/URL der 
Internetseite, auf der die Planunterlagen zur Verfügung gestellt werden stehen, angegeben. 
Eine vollständige und eindeutige Angabe der Fundstelle im Internet ist zwingend erforder-
lich, da ansonsten die Gefahr eines beachtlichen Verstoßes gegen § 4a Abs. 4 Satz 1 
BauGB besteht, der zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans führen kann (vgl. OVG 
Schleswig, Urteil vom 22.11.2021 – 1 KN 13/16).  
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Veröffentlichung im Internet die 
gleiche Funktion zukommt, wie der Beteiligung der Öffentlichkeit durch Offenlage der Pa-
pierunterlagen an einer in der Bekanntmachung genau beschriebenen Auslegungsstelle. 
Folglich muss während der gesamten Auslegungszeit über das Internet auf die maßgebli-
chen Informationen zugegriffen und das Online-Beteiligungsverfahren genutzt werden kön-
nen (OVG NRW, Urteil vom 25. Juni 2019 – 10 D 88/16.NE).  
 
Im Falle der frühzeitigen Beteiligung zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes "PV-Freiflächenanlage Thamsbrücker Landstraße Garnision II" sind unter der ange-
gebenen Internetseite:  https://badlangensalza.de/die-stadt/buergerservice/bauleitplanung/ 
mehrere Bauleitplanverfahren, Beteiligungen zu informellen Konzepten und die „Lärmkartie-
rung Straßenverkehr“ zur Einsichtnahme bereitgestellt. Bei den anderen angegebenen Bau-
leitplanverfahren handelt es sich z. T. um zeitlich bereits in der Vergangenheit liegende Öf-
fentlichkeitsbeteiligungen, was das Auffinden des gesuchten Auslegungsverfahrens er-
schwert bzw. verwirrend ist, da zu den anderen Verfahren auch keine Stellungnahmen 
mehr abgegeben werden dürfen. Bereits rechtsverbindliche Bauleitpläne und städtebauliche 
Satzungen nach dem BauGB werden – soweit ersichtlich – noch nicht auf den Internetsei-
ten der Stadt Langensalza bereitgestellt.  
 
Zur Vermeidung beachtlicher Verfahrensverstöße wird der Stadt dringend empfohlen, leicht 
auffindbare Internetseiten zu ausschließlich laufenden Beteiligungsverfahren in der Bauleit-
planung einerseits und zu abgeschlossen Bauleitplanverfahren anderseits einzurichten. Im 
Übrigen ist es mittlerweile üblich, im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eine E-Mail-
Adresse anzugeben oder eine Eingabeplattform einzurichten, damit die Öffentlichkeit die 
Möglichkeit erhält, ihre Stellungnahme auch auf dem elektronischen Wege abzugeben.  
 
 

https://www.juris.testa-de.net/r3/document/MWRE219024028/format/xsl/part/K?oi=ABwc78MbU4&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://badlangensalza.de/die-stadt/buergerservice/bauleitplanung/















